
 

 

Benotung im Unterrichtsgegenstand RECHT 

 

 

Es gibt drei Bereiche, die jeweils ein Drittel der Note ergeben: 

 

1. Mitarbeit: Stundenwiederholungen, Erarbeitung des Unterrichtstoffes,  

        

2. Schriftliche Überprüfungen: Test,  

 

3. Mündliche Prüfungen (bei Bedarf): auf Verlangen des/der Schüler/in bzw. des Lehrers  

 

 

Wenn Punkt 3 wegfällt, gibt es nur zwei Bereiche, die jeweils die Hälfte der Note ergeben. 

 

Transparenz:  

- Auskunft über die Noten nach jeder Stunde auf Verlangen möglich 

- Bekanntgabe des Notenstandes rechtzeitig vor dem Semester-Ende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


